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	Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen

	







möchten / als vnzulässig / davon außgeschlossen / verbotten / auch nicht geduldet oder gelitten werden sollen[1].

Gebieten demnach E. L. L. A. A. vnd Euch sampt vnd sonderlich / bey Poeen[2] des Religion- vnd LandtFrieden / Sie wollen sich dieser vnser endlichen Verordnung nicht wiedersetzen / sondern dieselbe / in jhren Landen vnd Gebieten / vnverzögentlich befordern / vnd zu wercke richten helffen / Wie nicht wenniger vnsern Commissariis auff dero anruffen / die hülffliche Handt bieten / Denjennigen aber / so dergleichen Ertz- vnd Bisthümber / Praelaturen, Clöster / Hospitalia, Pfründen / vnd andere Geistliche Gueter Stifftung jnhaben / daß sie sich alßbald / von insinuation[3] dieses vnsers Käyserlichen Edicts, zu abtrettung vnd restituirung solcher Bisthumb / Praelaturen, vnnd anderer Geistlichen Gueter / gefaßt halten / vnd auff anhalten vnserer Käyserlichen Commissarien, dieselbe vnauffheltlich / sampt allen dero an- vnd zugehör / einräumen vnd restituiren. Dann da sie solchem nicht nachkommen / oder hierin sich seumig erzeigen würden / Sie nicht allein in obangezogene Poen deß Landt- vnd ReligionFriedens / das ist der Acht / vnd Oberacht / auch verliehrung aller ihrer Privilegien, Recht vnd Gerechtigkeiten / ipso facto, ohne einige weitere condemnation[4] vnd Vrtheil dieses Ihren notorischen Vngehorsambs halber / gefallen / sondern wir werden auch hierauff


	↑ gemeint ist hier insbesondere der Calvinismus

	↑ Strafe

	↑ förmliche Eingabe, Zustellung, Hinterlegung eines Schriftstückes

	↑ Verdammung, Schuldigsprechung, Ächtung




Empfohlene Zitierweise:
Ferdinand II.: Abtruck / Einer Käyserlichen Declaration. So Ihre Käyserl: May: wegen deß Geistlichen vorbehalts / beym ReligionsFrieden / unnd daher rührenden restitution, der Geistlichen Gueter herauß kommen lassen / auch nachzutrucken anbefohlen. Johan Hallervord, Rostock 1629, Seite 37. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Restitutionsedikt_VD17_3-626243N.pdf/42&oldid=- (Version vom 1.8.2018)
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